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Antwort der Bundesregierung



auf die Große Anfrage der Abgeordneten Josef Philip Winkler, Memet Kilic, Volker Beck (Köln), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/7442 –



Situation in deutschen Abschiebungshaftanstalten



Vo r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r In Deutschland wird Abschiebungshaft weiterhin zu schnell und zu häufig angeordnet und zu lange vollzogen. Das Abschiebungshaftverfahren ist oftmals mit Verfahrensfehlern und Fehleinschätzungen der Rechtslage belastet, so dass es zu einer nicht unerheblichen Zahl fehlerhafter Entscheidungen kommt. Abschiebungshaft als Mittel zur Sicherung der Ausreise darf wegen ihrer einschneidenden Wirkungen auf den Einzelnen stets nur als „Ultima Ratio“ in Betracht kommen. Dies beinhaltet, dass weniger einschneidende Alternativen zur Verhängung von Haft stets ausgenutzt werden müssen (z. B. Meldepflichten oder die Stellung einer Kaution). Für bestimmte, besonders verletzliche Gruppen, wie Minderjährige, Schwangere, Alleinerziehende, Eltern mit Kindern, Traumatisierte und sonstige psychisch Kranke, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen, stellt die Abschiebungshaft eine besonders schwere und unverhältnismäßige Belastung dar. Bei diesen Personen ist grundsätzlich von der Verhängung von Abschiebungshaft abzusehen. Familien dürfen nicht getrennt werden. Menschen, die sich in Abschiebungshaft befinden, sind keine Straftäter. Daher sind ihre Haftbedingungen von denen des Strafvollzugs deutlich zu unterscheiden. Dazu gehört eine strikte Trennung von Strafgefangenen, wie sie auch die EU-Rückführungsrichtlinie (Richtlinie 2008/115/EG) vorsieht. Die Einschränkungen durch die Haft müssen so gering wie möglich gehalten werden. Die Bedingungen, unter denen derzeit Abschiebungshaft praktiziert wird, müssen dringend überprüft und verbessert werden. Dringenden politischen Handlungsbedarf verdeutlichen auch die – für einen Rechtsstaat unerträglichen – dramatischen Todesfälle und Suizidversuche in der Abschiebungshaft. Im Mai 2011 hat die Berliner „Antirassistische Initiative



Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 4. September 2012 übermittelt. Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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e. V.“ ihre 18. aktualisierte Übersicht „Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen“ vorgelegt (www.ari-berlin.org). Demzufolge ●



töteten sich seit 1993 nicht weniger als 160 Personen angesichts ihrer drohenden Abschiebung – davon 62 Menschen in Abschiebehaft.



●



Weitere 922 Personen verletzten sich oder versuchten sich seit 1993 aus Angst vor einer Abschiebung umzubringen – davon befanden sich 541 Menschen in Abschiebungshaft.



Konkret listete die „Antirassistische Initiative e. V.“ allein für die Jahre 2009 und 2010 unter anderem folgende Fälle auf: ●



Am 20. Mai 2009 versucht sich der Inder S. R. in der baden-württembergischen Abschiebungshaft Rottenburg das Leben zu nehmen.



●



Am 3. Juli 2009 versucht sich ein 26-jähriger Iraner in der Abschiebungshaftanstalt Berlin zu töten, indem er sich die Pulsadern aufschnitt.



●



Am 21. August 2009 erhängte sich der Iraker M. O. in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Nürnberg an seinem Hosengürtel.



●



Am 1. September 2009 versuchte sich der Algerier M. A. in der Abschiebungshaftanstalt Berlin-Köpenick zu töten, indem er sich Scherben einer Lampe in seinen Bauch rammte.



●



Am 5. oder 6. Dezember 2009 versuchte eine bis heute unbekannte Person, sich in der Abschiebungshaftanstalt Berlin zu erhängen.



●



Am 15. Dezember 2009 versuchte sich der Äthiopier X. Y. in der JVA Regensburg selbst zu töten.



●



Im Frühjahr 2010 unternahm der Afghane A. H. in der psychiatrischen Klinik Asklepios Klinik Nord in Hamburg-Ochsenzoll (in die er im Zuge einer geplanten Rückführung eingeliefert worden war) mehrere Suizidversuche.



●



Am 7. März 2010 erhängte sich im Zentralkrankenhaus der Hamburger Untersuchungshaftanstalt Holstenglacis der georgische Abschiebungsgefangene D. M. mit einem Bettlaken am Fenstergitter.



●



Am Gürtel ihres Bademantels erhängte sich am 16. April 2010 die Indonesierin Y. P. in der Hamburger JVA Hahnöfersand (wohin sie in Vorbereitung ihrer Abschiebung verbracht worden war).



●



Am 28. Juni 2010 versuchte sich in der Abschiebungshaftanstalt Neuss eine Gefangene aus Litauen selbst zu töten, indem sie sich die Pulsadern aufschnitt.



●



Am 2. Juli 2010 erhängte sich in der Abschiebungshaftanstalt HannoverLangenhagen der Armenier S. C. mit einem Elektrokabel an einem Fenstergitter.



●



Am 2. Dezember 2010 versuchte sich der 22-jährige Abschiebungshäftling M. R. in der JVA Hamburg-Billwerder durch zwei jeweils erfolglose Versuche das Leben zu nehmen. Der Häftling versuchte sich die Pulsadern aufzuschneiden bzw. sich zu erhängen.



Die Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus dem Jahr 2008 (Bundestagsdrucksache 16/11384) ergab für die Jahre 2005 bis 2007 unter anderem folgende wichtige Erkenntnisse: ●



Bundesweit registrierte die Bundesregierung am 31. Dezember 2007 1 739 Abschiebungshäftlinge.



●



26 Personen befanden sich länger als zwölf Monate – sieben sogar länger als 17 Monate – in Abschiebungshaft.



●



7 191 Abschiebungshäftlinge waren in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Die 14 Bundesländer nutzen grundsätzlich – fünf sogar ausschließlich – JVAs für die Abschiebungshaft.
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●



Über 2 200 Personen mussten wegen Undurchführbarkeit der Abschiebung aus der Abschiebungshaft entlassen werden – etliche erst nach einem Jahr Haft.



●



Im genannten Zeitraum gab es 37 Schwangere und 277 unbegleitete Minderjährige in deutschen Abschiebungshaftanstalten (zu beachten ist allerdings: bis zu zwölf Bundesländer konnten hier zum Teil keine Angaben machen).



●



Schwangere wurden bis zu 132 Tagen, unbegleitete Minderjährige zum Teil sogar länger als sechs Monate in Abschiebungshaft festgehalten.



●



Sechs Bundesländer verfügten über keine besonderen Betreuungsmöglichkeiten für besonders schutzbedürftige Gruppen (wie Schwangere, Eltern mit minderjährigen Kindern, unbegleitete Minderjährige bzw. Traumatisierte). In den zehn übrigen Bundesländern gab es eine diesbezüglich zum Teil sehr unterschiedliche Verordnungslage.



●



312 Abschiebungshäftlinge mussten zwischen 2005 und 2007 psychiatrisch behandelt – 21 sogar stationär psychiatrisch versorgt werden. Ebenfalls 21 mussten aufgrund ihrer Erkrankung aus der Abschiebungshaft entlassen werden (auch hier gab es – aufgrund „fehlender Statistiken“ – keine Antworten aus immerhin sieben Bundesländern).



●



Für die Jahre 2005 bis 2007 meldeten die Bundesländer zwei Suizidfälle in deutschen Abschiebungshaftanstalten (zwei weniger, als in der Vorbemerkung zu der Großen Anfrage aufgeführt) und 39 Suizidversuche.



Vo r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g Die Große Anfrage betrifft die Anordnung und den Vollzug von Abschiebungshaft, die in der Zuständigkeit der Länder liegen (Artikel 83, 84 des Grundgesetzes – GG). Sie überschneidet sich teilweise mit einer Großen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. „Umsetzung der Abschiebungsrichtlinie der Europäischen Union und die Praxis der Abschiebungshaft“ vom 19. Oktober 2011 (Bundestagsdrucksache 17/7446). Um den Aufwand zur Beantwortung für die Länder so gering wie möglich zu halten, wurde ein umfangreicher Fragebogen an die Länder versandt, der die Fragestellungen beider Großer Anfragen abdeckte. Im Folgenden sind die Antwortbeiträge der Länder wiedergegeben, soweit sie die in dieser Großen Anfrage gestellten Fragen betreffen. Die jeweiligen Antwortbeiträge der Länder bieten aus Sicht der Bundesregierung einen umfassenden Überblick über die Vollzugspraxis der Länder. Aufgrund des Umfangs der abgefragten Daten und unterschiedlicher Auswertungsmethoden sind statistische Ungenauigkeiten jedoch nicht auszuschließen. Darüber hinaus haben die Länder die Fragen unterschiedlich ausführlich beantwortet und dabei naturgemäß auch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Soweit einzelne Länder bundesgesetzliche Regelungen zum Beispiel des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), der Zivilprozessordnung (ZPO), insbesondere in Hinblick auf die Regelungen zur Prozesskostenhilfe, oder auch des Gesetzes über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz – BerHG) ausdrücklich benennen, gelten diese selbstverständlich auch in den Ländern, die auf entsprechende Ausführungen verzichtet haben. Soweit nicht gesondert gekennzeichnet, geht die Bundesregierung davon aus, dass die Angaben zur Abschiebungshaft, insbesondere zur Anzahl der Inhaftierten, nicht nur Fälle in originärer Zuständigkeit des jeweiligen Landes betreffen, sondern auch Amtshilfefälle für andere Länder sowie Fälle, in denen Haft durch die Bundespolizei beantragt und durch die zuständigen Gerichte angeordnet wurde. Zum Beispiel hat das Land Brandenburg mit den Ländern Schleswig-
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Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Vereinbarungen zur Unterbringung von weiblichen Abschiebungshäftlingen geschlossen. Thüringen hingegen bringt weibliche Abschiebungshäftlinge aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Freistaat Sachsen in der Teilanstalt Reichenhain der Justizvollzugsanstalt (JVA) Chemnitz (Sachsen) unter. Aufgrund eines Kooperationsvertrages mit dem Saarland wird in der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Rheinland-Pfalz seit dem 17. April 2001 auch Abschiebungshaft an ausländischen Personen in der Zuständigkeit saarländischer Ausländerbehörden vollzogen. Für die Angaben in Tabellenform gilt: Ein leeres Feld steht für den Wert „Null“. Wenn keine Angaben gemacht wurden bzw. gemacht werden konnten, wurde dies durch die Abkürzung „k. A.“ gekennzeichnet. Die Länder haben Folgendes mitgeteilt: 1. Auf welcher rechtlichen Grundlage wird Abschiebungshaft in den jeweiligen Bundesländern vollzogen?



Baden-Württemberg Der Vollzug der Abschiebungshaft erfolgt in Baden-Württemberg im Wege der Amtshilfe in den Justizvollzugsanstalten, so dass gemäß § 422 Absatz 4 FamFG die §§ 171, 173 bis 175 und 178 Absatz 3 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) entsprechend gelten, soweit in § 62a AufenthG für die Abschiebungshaft nichts Abweichendes bestimmt ist. Zudem findet die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz (AVwV-AufenthG) Anwendung. Neben den bundesrechtlichen Vorschriften finden in Baden-Württemberg die Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums zum Ausländerrecht (VwVAuslR-IM), insbesondere die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Durchführung des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) und zur Beendigung des Aufenthalts abgelehnter Asylbewerber und sonstiger ausreisepflichtiger Ausländer durch die Landesbehörden (VwV Asyl/Rückführung) Anwendung. Der Vollzug der Abschiebungshaft ist in der Verwaltungsvorschrift des Justizministeriums zum Vollzug der Abschiebungshaft (VwV-Vollzug Abschiebungshaft) geregelt. Bayern Abschiebungshaft wird in Bayern grundsätzlich in Justizvollzugsanstalten vollzogen, die insoweit Amtshilfe für die Ausländerbehörden leisten (vgl. § 422 Absatz 4 FamFG). Berlin Für die Anordnung und den Vollzug der Abschiebungshaft bestehen folgende rechtliche Grundlagen: AufenthG, AVwV-AufenthG, Verfahrenshinweise der Ausländerbehörde Berlin (VAB), Gesetz über den Abschiebungsgewahrsam im Land Berlin, Ordnung für den Abschiebungsgewahrsam im Land Berlin (Gewahrsamsordnung), FamFG. Brandenburg FamFG und AufenthG, Organisationserlass des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg zur Durchführung des AsylVfG in Brandenburg vom 7. März 1997, Abschiebungshaftvollzugsgesetz des Landes Brandenburg vom 19. März 1996, Gewahrsamsordnung des Landes Brandenburg vom 14. Januar 2010. Bremen Neben den bundesrechtlichen Vorschriften finden in der Freien Hansestadt Bremen Anwendung: das Gesetz über den Abschiebungsgewahrsam vom 4. De-
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zember 2001, der Erlass über die Durchführung der Abschiebungshaft in Gewahrsamseinrichtungen des Polizeivollzugsdienstes (Gewahrsamsordnung) des Senators für Inneres vom 6. Juni 2002 in der Fassung vom 10. Juli 2008 und der Erlass über Abschiebungshaft; Sonderregelungen für bestimmte Personengruppen (Erlass e09-12-09 vom 30. Dezember 2009) des Senators für Inneres und Sport Bremen. Hamburg Landesrechtliche Regelungen zur Abschiebungshaft bestehen nicht. Hessen Der Vollzug der Abschiebungshaft ist in den §§ 62 und 62a AufenthG und in § 422 Absatz 4 FamFG, der auf die §§ 171, 173 bis 175 und 178 Absatz 3 StVollzG verweist, bundesgesetzlich geregelt. Die Justizverwaltung vollzieht die Abschiebungshaft in Amtshilfe. Landesspezifische Regelungen für Hessen gibt es nicht. Mecklenburg-Vorpommern Spezielle landesseitige Regelungen zur Abschiebungshaft gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Für männliche Abschiebungsgefangene erfolgt die Unterbringung in Amtshilfe durch das Justizressort des Landes in der JVA Bützow. Weibliche Abschiebungshäftlinge werden in Einrichtungen außerhalb des Landes, in der Regel in der brandenburgischen Abschiebungshafteinrichtung in Eisenhüttenstadt, untergebracht. Niedersachsen Abschiebungshaft auf der Grundlage des § 62 AufenthG wird in Niedersachsen in einer bereits im Jahr 2000 ausschließlich als Abschiebehaftanstalt eingerichteten Abteilung in Langenhagen der Justizvollzugsanstalt Hannover vollzogen. Die Justizvollzugsverwaltung leistet insoweit Amtshilfe (vgl. § 422 Absatz 4 FamFG). Nordrhein-Westfalen Voraussetzungen und Anforderungen der Abschiebungshaft sind durch § 62 AufenthG bundesgesetzlich geregelt. Die Inhaftnahme bedarf im Hinblick auf Artikel 104 Absatz 2 GG einer richterlichen Anordnung. In der Praxis bedeutsam ist allein die Sicherungshaft nach § 62 Absatz 3 AufenthG als Maßnahme zur Sicherung einer Abschiebung. Bei der Abschiebungshaft handelt es sich um ein Freiheitsentziehungsverfahren, das durch das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 geregelt ist. Eine rechtliche Schranke folgt aus dem zu beachtenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Zur Konkretisierung und zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Anwendung in der Praxis hat das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen über die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum AufenthG hinaus Abschiebungshaftrichtlinien (AHaftRL) erlassen, die allgemeine Standards vorgeben. In diesen AHaftRL wird explizit auf den in Artikel 20 Absatz 3 GG verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Verbindung mit dem Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 GG hingewiesen. Dieses Verfassungsgebot zwingt zu einer Abwägung des öffentlichen Interesses an der Sicherung der Abschiebung mit dem Freiheitsanspruch der Betroffenen. Darüber hinaus werden in den AHaftRL für die Inhaftierung besonders Schutzbedürftiger hohe Maßstäbe angelegt, so u. a. für Schwangere und Mütter mit Säuglingen, stillende Frauen, Familien mit Kindern, ältere Menschen über 65 Jahre wie auch Minderjährige. Die EU-Rückführungsrichtlinie (umgesetzt durch das 2. Richtlinienumsetzungsgesetz) sieht die Inhaftnahme für Zwecke der Abschiebung vor, wenn keine weniger intensiven Zwangsmaßnahmen wirksam angewandt werden können. Mit der Richtlinie werden für alle Mitgliedstaaten einheitliche Verfahrensnormen
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und Standards zur Rückführung der illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen einschließlich der Anforderungen an die Durchführung von Abschiebungshaft festgelegt. Rheinland-Pfalz Nach § 5 des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) wird Abschiebungshaft nach § 62 AufenthG in Abschiebungshafteinrichtungen vollzogen, soweit sie nicht im Wege der Amtshilfe in Justizvollzugsanstalten vollzogen wird. Für den Vollzug der Abschiebungshaft in Abschiebungshafteinrichtungen gelten die §§ 3 bis 108 und 173 bis 175 StVollzG entsprechend, soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im AsylbLG oder im Bundessozialhilfegesetz (BSHG), etwas anderes bestimmt ist oder Eigenart und Zweck der Abschiebungshaft nicht entgegenstehen. Den in Abschiebungshafteinrichtungen untergebrachten Personen dürfen nur die zum Zwecke des Vollzugs der Abschiebungshaft und zur Aufrechterhaltung von Sicherheit oder Ordnung der Einrichtung erforderlichen Beschränkungen auferlegt werden. Saarland Die Unterbringung von erwachsenen saarländischen Abschiebungshäftlingen (Frauen und Männer) erfolgt auf Grund einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz vom 20. April 1999 in der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige des Landes Rheinland-Pfalz in Ingelheim (GfA Ingelheim). Dort stehen für saarländische Abschiebungshäftlinge insgesamt 50 Haftplätze zur Verfügung. Die für das Saarland zuständige Bundespolizeiinspektion Bexbach kann acht dieser Haftplätze für den Vollzug von ihrerseits beantragter Haft nach dem Aufenthaltsgesetz nutzen. Sachsen Landesrechtliche Regelungen zur Abschiebungshaft bestehen nicht. Sachsen-Anhalt Voraussetzungen und Anforderungen der Abschiebungshaft sind in § 62 AufenthG und der Vollzug in § 62a AufenthG geregelt. Soweit in § 62a AufenthG für die Abschiebungshaft nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten gemäß § 422 Absatz 4 FamFG die §§ 171, 173 bis 175 und 178 Absatz 3 StVollzG entsprechend. In Sachsen-Anhalt wird die Abschiebungshaft im Wege der Amtshilfe durch das Ministerium für Justiz und Gleichstellung in Justizvollzugsanstalten vollzogen. Schleswig-Holstein Gesetzliche Grundlage für die Anordnung von Haft zur Vorbereitung einer Ausweisung (sog. Vorbereitungshaft, Absatz 2) oder Sicherstellung einer Abschiebung (sog. Sicherungshaft, Absatz 3) ist § 62 AufenthG. Maßgeblich für das gerichtliche Verfahren zur Freiheitsentziehung sind vor allem die Regelungen des § 415 ff. FamFG. Grundlage für die Durchführung von Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein ist der Erlass des Ministeriums für Justiz, Gleichstellung und Integration an die schleswig-holsteinischen Ausländerbehörden vom 2. Mai 2012 (II 435 – 21229.111.3-62). Darüber hinaus gelten die Richtlinien für den Vollzug der Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein vom 15.11.2002 (II 213/4421 – 43 SH, SchlHAnz 2002, 279, geändert am 27. Dezember 2007, SchlHAnz 2008, 13) und die Erlasse des Ministeriums für Justiz vom 15. November 2002 (Landesbeirat für den Vollzug der Abschiebehaft in Schleswig-Holstein, II 213/4421 – 43 SH –, SchlHAnz 2002, 281), vom 16. Dezember 2003 (Verfahrensberatung für Abschiebungsgefangene durch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, II 213/4421 43 SH, SchlHAnz 2004, 12) sowie vom 24. Februar 1995 (Verfahren bei Haftunfähig-
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keit von Abschiebungsgefangenen, – 4550 – 19015.11.2002, – IV 213/4421 – 43 SH –, geändert durch Verfügung vom 27. Dezember 2007 – II 205/4421 – 43SH). Thüringen Rechtsgrundlage für den Vollzug der Abschiebungshaft ist § 422 Absatz 4 FamFG. Im Hinblick darauf, dass es sich bei den Abschiebegefangenen um abzuschiebende Ausländer handelt, die nicht wegen einer begangenen Straftat oder des Verdachts einer Straftat inhaftiert sind, werden sie nicht wie Strafgefangene, sondern grundsätzlich wie Zivilgefangene behandelt. Demzufolge gelten die Vorschriften über den Vollzug der Freiheitsstrafe (§§ 3 bis 49, 51 bis 121 und 179 bis 187 StVollzG) entsprechend, soweit nicht Eigenart und Zweck der Abschiebungshaft entgegenstehen (§ 171 StVollzG i. V. m. § 422 Absatz 4 FamFG). Ergänzend dazu enthält die Thüringer Verwaltungsvorschrift „Handakte für die Ausländerbehörden“ Richtlinien zur Vorbereitungs- und Abschiebungshaft. 2. Wie viele Personen befanden sich zu den Stichtagen 31. Dezember 2008, 31. Dezember 2009 und 31. Dezember 2010 jeweils in einer deutschen Abschiebungshaftanstalt (bitte aufschlüsseln nach Bundesländern, Haftanstalten, Geschlecht und Altersgruppen in folgender Gliederung: unter 16 Jahre, 16 bis 18 Jahre, 18 bis 59 Jahre, 60 Jahre und älter)? Stichtag 31. Dezember 2008 Land Haftanstalt BadenWürttemberg1



Bayern



Justizvollzugskrankenhaus Mannheim, Abt. Abschiebungshaft Offenburg, Ast. Bühl Rottenburg, Abt. Abschiebungshaft Schwäbisch Gmünd AIC AB A REI BA BT BER HO KE LA MÜ M ND N PA R



insg.



männl.



weibl.
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07.02.2013 - nÃ¤chsten Jahren auch in den westlichen BundeslÃ¤ndern zu ansteigenden Leer- standszahlen kommen. 14. Wie wird die Bundesregierung ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

01.02.2012 - chert sind, Datum, Anlass und Empfänger der Information angeben)?. Soweit personenbezogene Erkenntnisse an ausländische Sicherheitsbehörden übermittelt werden, orientieren sich diese Informationen in erster Linie an straf- rechtlich rele










 


[image: alt]





Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

01.02.2012 - lung (â€žDateien, die beim Bundeskriminalamt, der Bundespolizei sowie beim ... auf Bundestagsdrucksache 17/7307 keine BerÃ¼cksichtigung. 2. .... mationssystem als â€žStraftÃ¤ter linksmotiviertâ€œ gespeichert (bitte pro Jahr.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

07.11.2012 - desministerien (GGO), die die Gleichstellung von Mann und Frau als .... (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de.
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Antwort - DIP Bundestag - Deutscher Bundestag 

03.09.2013 - diesem Zusammenhang wurden folgende Bankinstitute zur Kenntnis genom- men: Julius BÃ¤r, Credit Suisse, Merrill-Lynch, HSBC, Coutts Bank ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

28.06.2013 - Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, BessemerstraÃŸe 83â€“91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de.
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Antwort - DIP Bundestag - Deutscher Bundestag 

14.12.2012 - auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kathrin Vogler, Harald Weinberg,. Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

05.07.2013 - auf Bundestagsdrucksache 17/12931 dargelegt, weisen die ... sieben deutschen AKW, die derzeit noch im Leistungsbetrieb sind, eine Ab- ..... Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

05.04.2013 - steuererklärung abzugeben haben, die Grundlage für die Veranlagung der. Einrichtung ist) nichts. Im Übrigen sei auf R 79 Absatz 1 der ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

02.08.2011 - rung (2006/24/EG) in deutsches Recht umgesetzt. ... MÃ¤rz 2006 eingeleitet werden mÃ¼ssen. 2. ... April 2011 verÃ¶ffentlicht und dem EuropÃ¤i-.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

31.07.2013 - e) Schule, Studium, f) in MaÃŸnahme sowie g) arbeitslos? Nach Angaben der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit ist der Ausweis der in der Frage.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

30.09.2010 - laubnis zur Arbeitnehmerüberlassung notwendig ist, wenn die Unterrich- ... Leiharbeitsfirmen die Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

10.08.2012 - cher Fertigstellungszeitraum wurde vertraglich vereinbart? Die Studie wurde im Sommer 2011 ausgeschrieben und sollte im FrÃ¼hjahr 2012.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

22.03.2011 - 11.12.2009 TÜV Rheinland Inter-. Traf fic GmbH. 1 573 580. UI ja ja. Juristische Beratung im Projekt Lkw-Maut. 05.08.2010 Kanzlei OLSW ANG.
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

12.12.2011 - Aktuell werden 1 000 314 Tabletten (298 530 Kaliumjodidtabletten 130 mg und 701 784 Kaliumjodidtabletten 65 mg) bevorratet. Bei einer ...
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

20.07.2011 - Vorbemerkung der Fragesteller. Das Bundeskabinett hat am Montag, dem 6. Juni 2011 ein Paket zur Energie- politik verabschiedet. Hierunter fallen auch Eckpunkte zur Energieeffizienz. In- nerhalb dieser Eckpunkte verweist die Bundesregieru
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Antwort - Bundestag DIP - Deutscher Bundestag 

04.04.2013 - Schweiz, Australien, Kroatien, Lichtenstein und Monaco. Japan, Neuseeland und Russland sind nicht mehr dabei, Kanada hatte schon zuvor die ... Kyoto-Architektur durch die VerlÃ¤ngerung der Verpflichtungsperiode weiter fort. 1. Auf welche










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














